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56/288. Konferenz- und Unterstützungsdienste für den 
Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus 
bei der Durchführung der Resolution 1373 
(2001) des Sicherheitsrats  

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf die Resolution 1373 (2001) des Si-
cherheitsrats vom 28. September 2001, 

 in Bekräftigung ihrer Resolutionen 41/213 vom 19. De-
zember 1986 und 42/211 vom 21. Dezember 1987, 

 sowie in Bekräftigung ihrer Resolutionen 55/232 vom 
23. Dezember 2000 sowie 56/242 und 56/253 vom 24. De-
zember 2001, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs 
über die Konferenz- und Unterstützungsdienste für den Aus-
schuss zur Bekämpfung des Terrorismus bei der Durchfüh-
rung der Resolution 1373 (2001) des Sicherheitsrats110 und 
des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses 
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen111, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen111; 

 2. ersucht den Generalsekretär, die Bereitstellung 
von Konferenz- und Unterstützungsdiensten für den Aus-
schuss zur Bekämpfung des Terrorismus zu gewährleisten, 
ohne dabei andere Konferenzdienste zu beeinträchtigen; 

 3. bittet den Sicherheitsrat, sicherzustellen, dass bei 
den Beratungen im Ausschuss zur Bekämpfung des Terro-
rismus und in anderen Nebenorganen des Rates, die Kon-
ferenzdienste erfordern, gebührend auf eine möglichst effi-
ziente Nutzung der Konferenzbetreuungsressourcen zu ach-
ten ist; 

 4. bittet den Sicherheitsrat außerdem, die Erstellung 
geeigneter Leitlinien unter anderem für die formale Ge-
staltung und, soweit möglich und akzeptabel, den Umfang 
der Mitteilungen zu erwägen, die von allen Staaten zur Prü-
fung durch den Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus 
vorzulegen sind; 

 5. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung während des Hauptteils ihrer siebenundfünfzig-
sten Tagung über die Ausgaben und die Auswirkungen auf 
die Programme Bericht zu erstatten, die durch die Unterstüt-
zung des Ausschusses zur Bekämpfung des Terrorismus in-
folge dieser Resolution entstehen; 

 6. beschließt, den Bedarf an weiteren Mitteln für die 
Bereitstellung von Konferenz- und Unterstützungsdiensten 

_____________ 

110 A/C.5/56/42. 
111 A/56/7/Add.11. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles 
Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste Tagung, Bei-
lage 7A. 

für den Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus im Rah-
men des ersten Haushaltsvollzugsberichts auf ihrer sieben-
undfünfzigsten Tagung zu prüfen. 

RESOLUTION 56/289 

Verabschiedet auf der 105. Plenarsitzung am 27. Juni 2002, ohne Ab-
stimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/989)112. 

56/289. Finanzierung der Versorgungsbasis der Ver-
einten Nationen in Brindisi (Italien) 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf Abschnitt XIV ihrer Resolution 
49/233 A vom 23. Dezember 1994, 

 sowie unter Hinweis auf ihren Beschluss 50/500 vom 
17. September 1996 über die Finanzierung der Versorgungs-
basis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien) sowie ihre 
diesbezüglichen späteren Resolutionen, zuletzt Resolution 
55/272 vom 14. Juni 2001, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs 
über die Finanzierung der Versorgungsbasis der Vereinten 
Nationen113 und der entsprechenden Berichte des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen114, 

 erneut erklärend, wie wichtig die Aufstellung eines ge-
nauen Inventars des vorhandenen Geräts ist, 

 1. nimmt mit Dank Kenntnis von den Einrichtungen, 
die die Regierung Italiens der Versorgungsbasis der Verein-
ten Nationen in Brindisi (Italien) bereitgestellt hat; 

 2. nimmt Kenntnis von den Berichten des General-
sekretärs über die Finanzierung der Versorgungsbasis der 
Vereinten Nationen113; 

 3. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlun-
gen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen115 an; 

 4. ersucht den Generalsekretär, so weit wie möglich 
den Einsatz nationaler Bediensteter des Höheren Dienstes zu 
erwägen und im Rahmen seines nächsten Haushaltsvoll-
zugsberichts über entsprechende Bemühungen Bericht zu 
erstatten; 

 5. erklärt erneut, dass vorrangig ein wirksames In-
ventarführungssystem angewandt werden muss, insbesonde-
re bei Friedenssicherungseinsätzen mit hohem Inventarwert; 

_____________ 

112 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
113 A/56/760 und A/56/871. 
114 A/56/887 und Add.10. 
115 A/56/887/Add.10. 
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Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 
2000 bis 30. Juni 2001 

 6. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs über den Haushaltsvollzug der Versorgungsbasis der 
Vereinten Nationen für den Zeitraum vom 1. Juli 2000 bis 
30. Juni 2001116; 

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 
2002 bis 30. Juni 2003 

 7. billigt die Kostenvoranschläge für die Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen in Höhe von 
14.293.200 US-Dollar für den Zeitraum vom 1. Juli 2002 bis 
30. Juni 2003; 

Finanzierung der Kostenvoranschläge 

 8. beschließt, die nicht ausgeschöpften Haushalts-
mittel in Höhe von 1.562.400 Dollar und die weiteren Ein-
nahmen in Höhe von 643.000 Dollar für die am 30. Juni 
2001 abgelaufene Finanzperiode mit dem Mittelbedarf für 
den Zeitraum vom 1. Juli 2002 bis 30. Juni 2003 zu ver-
rechnen; 

 9. beschließt außerdem, die Mindereinnahmen aus 
der Personalabgabe in Höhe von 148.100 Dollar auf die in 
Ziffer 8 genannten nicht ausgeschöpften Haushaltsmittel für 
die am 30. Juni 2001 abgelaufene Finanzperiode anzurech-
nen; 

 10. beschließt ferner, den Restbetrag von 
12.087.800 Dollar zur Deckung des Finanzierungsbedarfs 
der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen für den Zeit-
raum vom 1. Juli 2002 bis 30. Juni 2003 anteilmäßig auf die 
Haushalte der einzelnen aktiven Friedenssicherungseinsätze 
aufzuteilen; 

 11. beschließt, die geschätzten Einnahmen aus der 
Personalabgabe in Höhe von 1.077.000 Dollar für den Zeit-
raum vom 1. Juli 2002 bis 30. Juni 2003 auf den in Ziffer 10 
genannten Restbetrag anzurechnen und anteilmäßig auf die 
Haushalte der einzelnen aktiven Friedenssicherungseinsätze 
aufzuteilen; 

 12. beschließt außerdem, die Frage der Finanzierung 
der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen auf ihrer sie-
benundfünfzigsten Tagung zu behandeln. 

RESOLUTION 56/290 

Verabschiedet auf der 105. Plenarsitzung am 27. Juni 2002, ohne Ab-
stimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/989)117. 

_____________ 

116 A/56/760. 
117 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 

56/290. Fortschritte beim Einsatz des Systems zur 
Steuerung und Überwachung des eingesetzten 
Geräts: Ein Modul des Logistiksystems für 
Feldeinsätze 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs 
"Fortschritte beim Einsatz des Systems zur Steuerung und 
Überwachung des eingesetzten Geräts: Ein Modul des Logi-
stiksystems für Feldeinsätze"118 und der entsprechenden Zif-
fern in den Berichten des Beratenden Ausschusses für Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen119, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs118 und schließt sich den Bemerkungen in den Berich-
ten des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haus-
haltsfragen119 an; 

 2. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung aktuali-
sierte Informationen über den Einsatz des Systems zur 
Steuerung und Überwachung des eingesetzten Geräts vorzu-
legen. 

RESOLUTION 56/291 

Verabschiedet auf der 105. Plenarsitzung am 27. Juni 2002, ohne Ab-
stimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/989)120. 

56/291. Fälle, in denen die Vereinten Nationen auf 
Grund der Nichteinhaltung von Abkommen 
über die Rechtsstellung der Truppen oder an-
deren Abkommen Rückerstattungsansprüche 
haben 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs 
über Fälle, in denen die Vereinten Nationen als Folge der 
Nichteinhaltung von Abkommen über die Rechtsstellung der 
Truppen oder anderen Abkommen Rückerstattungsansprü-
che haben121, sowie der entsprechenden Ziffern in dem Be-
richt des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen122, 

 1. nimmt Kenntnis von den im Bericht des General-
sekretärs121 enthaltenen Informationen; 

 2. erinnert an ihre Resolution 55/12 vom 1. Novem-
ber 2000; 

 3. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung über die in seinem Bericht aufgeworfenen Fragen 
_____________ 

118 A/55/845. 
119 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste 
Tagung, Beilage 7 (A/56/7), Kap. I, Ziffern 95-102 und A/56/887, 
Ziffer 63. 
120 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
121 A/56/789. 
122 A/56/887, Ziffern 30 und 31. 
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